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Stadt Rödermark Drucksache Nr.: DS/136/25 
Antrag vom 25.04.2025 Einreicher/in: Frau Rüger, Anke 
öffentlich 
 
 
Verletzung Konnexitätsprinzip 

Antragstellung: Anke Rüger 
SPD-Fraktion 

 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Datum Ö/N 
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss 
(Vorberatung) 08.05.2025 Ö 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark 
(Entscheidung) 20.05.2025 Ö 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, bei welchen Pflichtaufgaben der Stadt Rödermark 
das Konnexitätsprinzip durch das Land Hessen und den Bund verletzt wird. 

Die Höhe der hierdurch vorenthaltenen Finanzmittel ist jeweils zu ermitteln.  

Weiterhin wird der Magistrat beauftragt, Klage gegen das Land Hessen und den Bund wegen 
der fortgesetzten verfassungswidrigen Verletzung des Konnexitätsprinzips zu erheben 
vorzubereiten. Dies sollte nach Möglichkeit gemeinsam mit weiteren betroffenen Kommunen 
und den kommunalen Spitzenverbänden geschehen. 

 
 
Begründung: 
 
Die Finanzlage der Stadt Rödermark ist prekär. Ein Hauptgrund hierfür ist, dass der Stadt 
immer wieder Aufgaben per Gesetz auferlegt werden, ohne dass die notwendigen 
finanziellen Mittel dafür bereitgestellt werden. Diese Praxis verstößt gegen Artikel 134 der 
hessischen Verfassung und §104a,b des Grundgesetzes. 

Die Ermittlung der Fakten, welche Pflichtaufgaben betroffen sind und wie hoch die 
finanziellen Auswirkungen sind, ist als Grundlage für eine anschließende Klageerhebung 
unerlässlich.  

Die finanzielle Misere hat strukturelle Ursachen, die die einzelne Kommune nicht zu 
verantworten hat, daher ist eine enge Abstimmung mit den Kommunen des Kreises 
Offenbach sowie weiteren betroffenen Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden 
anzustreben.  

 
 
Anlage/n: 
Keine 
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